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Schriftliche Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Kersten Artus (Fraktion DIE LINKE) vom 23.07.09 

und Antwort des Senats 

Betr.:  Schweinegrippe – das Virus kennt keine Grenzen (II) 

Die Zahl der an Schweinegrippe (Influenza A/H1N1/2009) erkrankten Men-
schen in Deutschland steigt in den letzten Wochen vermehrt an. Die Vertei-
lung der Erkrankungsfälle ist dabei regional sehr unterschiedlich. Während 
Hamburg zurzeit kaum betroffen ist (15 Fälle) nimmt Niedersachsen mit 422 
nachgewiesenen Erkrankungen den zweiten Platz im Bundesländervergleich 
ein beziehungsweise ist sogar führend bezogen auf die Einwohnerzahl1. Auf-
grund der größeren Verbreitung muss nun auch in Deutschland mit schweren 
Verläufen gerechnet werden. 

Ein Ansteigen der Fallzahlen ist auch aufgrund der begonnenen Reisezeit in 
Hamburg zu erwarten. Um diese möglichst zu begrenzen, sollte Vorsorge ge-
troffen werden. Die Pandemiearbeitsgruppe der Kassenärztlichen Vereini-
gungen hat in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer Empfehlungen 
zur Vorbereitung der Praxen auf eine Influenza-Pandemie entwickelt. Auch 
wenn diese Empfehlungen noch nicht speziell auf die Schweinegrippe ge-
münzt waren, könnten sie eine geeignete Maßnahme gegen ihre Ausbreitung 
darstellen. Die Schweinegrippe ist in die Kategorie des § 6 (1) 5 Infektions-
schutzgesetz (Auftreten einer bedrohlichen Krankheit) aufgenommen. Seit 
dem 1. Mai 2009 ist nicht nur die Labordiagnose oder der Tod meldepflichtig, 
sondern auch der Verdacht oder die klinische Diagnose.  

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

1) Wird das Meldeformular Schweinegrippe gemäß Infektionsschutzgesetz 
in Hamburg eingesetzt? 

a) Wenn ja: seit wann? 

Ja, seit dem 3. Mai 2009. 

b) Wenn nein: warum nicht? 

Entfällt. 

2) Kommt es überall zum Einsatz? 

a) Wenn nein: warum und wo nicht? 

In der Regel findet das vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgegebene Meldeformu-
lar Anwendung. Eine gesetzliche Verpflichtung, dieses Formular zu verwenden, be-
steht nicht. 

 
1 RKI, Situationseinschätzung zur Neuen Influenza, Stand 21. Juli 2009.
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3) Wer sorgt für die Verbreitung und Bekanntmachung des Meldeformu-
lars? 

Das RKI publiziert das Meldeformular über seine Webseite und stellt es den Gesund-
heitsbehörden der Länder zur Verfügung, die dafür Sorge tragen, dass die zur Mel-
dung verpflichteten Personen Kenntnis erhalten und es verwenden. So wurden unter 
anderem die Ärztekammer Hamburg und die Fachämter Gesundheit der Bezirksämter 
von der zuständigen Behörde informiert. 

4) Wie viele Fälle von Schweinegrippe wurden seit dem ersten Auftreten in 
Hamburg bis jetzt (tagesaktuell) bekannt? Bitte unterteilen in: 

a) Verdachtsfälle. 

b) Klinische Diagnose. 

Mit Stand vom 27. Juli 2009, 15 Uhr, gab es in Hamburg 24 Verdachtsfälle, die labor-
diagnostisch bestätigt wurden. 

5) Wie viele Hamburger/-innen sind aktuell an der Schweinegrippe er-
krankt? Bitte differenzieren nach Alter und Geschlecht.  

Das auf dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) basierende Meldesystem für Infektions-
krankheiten liefert keine Daten zur Prävalenz (Zahl der derzeitig Erkrankten) von  
Erkrankungen. Gemeldet und erfasst wird die Anzahl der Neuerkrankungen.  

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über alle Erkrankungsfälle seit 
dem ersten Auftreten der Neuen Grippe A/H1N1 in Hamburg differenziert nach Alters-
gruppe und Geschlecht (Stand 27. Juli 2009 15 Uhr): 

Altersgruppe männlich weiblich 
Unter 10 Jahre 0 0 
10 – 19 Jahre 2 2 
20 – 29 Jahre 5 7 
30 – 39 Jahre 2 3 
40 – 49 Jahre 2 0 
über 70 Jahre 1 0 

6) Wie viele der an Schweinegrippe aktuell erkrankten Hamburger/-innen 
befinden sich in einem Krankenhaus? Bitte differenzieren nach Alter und 
Geschlecht. 

In Hamburg werden mit Stand 27. Juli 2009 keine erkrankten Personen im Kranken-
haus behandelt. 

7) Wie verteilen sich die Erkrankungsfälle auf die Hamburger Stadtteile? 

Die registrierten Erkrankungsfälle verteilen sich wie folgt auf die Hamburger Bezirke 
(Stand 27. Juli 2009 15 Uhr). Stadtteilbezogene Daten werden nicht erhoben: 

 
Bezirk 

 
Anzahl 

 
Altona 1
Bergedorf 1
Eimsbüttel 4
Hamburg-Mitte 5
Hamburg-Nord 6
Harburg 3
Wandsbek 4
 
Gesamt 24
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8) Erfolgt die Meldung immer über das Meldeformular? 

a) Wenn nein: warum und in welchen Fällen nicht? 

In der Regel findet das vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgegebene Meldeformu-
lar Anwendung. Eine gesetzliche Verpflichtung, dieses Formular zu verwenden, be-
steht nicht. 

9) Von welchen Gesundheitsdienstleistern (Krankenhäuser, niedergelasse-
ne Ärztinnen/Ärzte, Labore) erfolgten diese Meldungen? Bitte getrennt 
nach Dienstleistern angeben. 

Nach § 6 IfSG ist jede feststellende Ärztin und jeder feststellende Arzt verpflichtet, 
eine Erkrankung an der Neuen Influenza namentlich den Gesundheitsämtern zu mel-
den. Die Meldungen erfolgen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie Kran-
kenhäusern. Des Weiteren melden Labore namentlich nach § 7 IfSG, wenn der Erre-
ger der Erkrankung labordiagnostisch festgestellt wird. 

10) Welche Ursachen sieht der Senat dafür, dass Hamburg trotz seiner Me-
tropolfunktion mit 8,5 Erkrankten je eine Millionen Einwohner/-innen bis-
her kaum von der Schweinegrippe betroffen ist? 

Eine der Möglichkeiten für die vergleichsweise geringe Zahl von Erkrankungen in 
Hamburg kann sein, dass der Öffentliche Gesundheitsdienst von Beginn an mit kon-
sequenten Schutzmaßnahmen alles unternommen hat, um eine Ausbreitung zu ver-
hindern. Dies schließt auch Maßnahmen auf dem Flughafen ein. 

11) Wie sieht der Senat die Entwicklung der Fallzahlen in Hamburg in den 
nächsten Wochen? 

Der Senat rechnet in Übereinstimmung mit dem RKI mit einem Fallanstieg in den 
kommenden Wochen. 

12) Ist dem Senat bekannt, inwieweit die Empfehlungen der oben genannten 
Pandemiearbeitsgruppe in Hamburger Arztpraxen verbreitet und bekannt 
sind? 

a) Wenn ja: bitte erläutern. 

Die Empfehlungen der Pandemiearbeitsgruppe werden nach Information der Ärzte-
kammer Hamburg in den nachfolgend aufgeführten Publikationen veröffentlich: 

• Hamburger Ärzteblatt, 

• Newsletter der Ärztekammer Hamburg, 

• KV-Telegramm und KV-Journal der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg und 
über die 

• Homepages der Ärztekammer Hamburg und Kassenärztlichen Vereinigung Ham-
burg. 

Die Krankenhausärzte werden zusätzlich über ihre Arbeitgeber und Trägerorganisati-
onen informiert. 

b) Wenn nein: warum nicht? 

Entfällt. 

13) Gibt es inzwischen Verträge zwischen Krankenkassen beziehungsweise 
anderen Kostenträgern und der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg 
bezüglich der Übernahme der Sachkosten für die epidemiebezogene 
Bevorratung von Einmalartikeln? 

Nein. 

14) Wie viele Schulungskurse für Mitarbeiter/-innen der gesundheitlichen 
Versorgung im Rahmen der Pandemieplanung haben bisher in Hamburg 
stattgefunden, wer war jeweils der Veranstalter und welche Themen 
beinhalten sie? Bitte jahresweise angeben. 
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15) Wie viele Mitarbeiter/-innen der gesundheitlichen Versorgung haben bis-
her daran teilgenommen? Bitte jahresweise angeben und differenzieren 
nach Berufsgruppen (Ärzte/Ärztinnen, Pflege, sonstige), Versorgungsbe-
reich (ambulant, stationär). 

Die für die Fortbildung der Ärzteschaft zuständige Ärztekammer Hamburg hält einen 
allgemeinen Fortbildungsbedarf nicht für gegeben, da auch in der Pandemie allgemei-
nes ärztliches Wissen zur Anwendung kommt. 

Unabhängig davon haben in den letzten fünf Jahren zahlreiche Informationsveranstal-
tungen zum Thema Influenzapandemie stattgefunden. Veranstalter waren die Ärzte-
kammer Hamburg, die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg in Kooperation mit der 
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz und infektiologi-
schen beziehungsweise virologischen Instituten. 

Eine Erhebung der Teilnehmerzahlen erfolgte nicht. 

16) Welche Merkblätter zur Information der Bevölkerung sind wo in Hamburg 
verfügbar? Bitte beifügen? 

Die zuständige Behörde hat mit Stand 6. Mai 2009 ein Merkblatt für die Bevölkerung 
publiziert und im Hamburg-Portal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (Anlage 1). 
Daneben erhalten Flugpassagiere am Flughafen ein Merkblatt mit Hinweisen für den 
Fall, dass sich Personen mit Atemwegserkrankungen im gleichen Flugzeug aufgehal-
ten haben (Anlage 2). Analog dazu existiert ein Merkblatt für Besatzungsmitglieder 
und Passagiere von Schiffen (Anlage 3). Gleichfalls informiert der Arbeitsmedizinische 
Dienst per Merkblatt zum Sachstand Influenza (Anlage 4). Das Hamburg-Portal ver-
fügt über weitere Links, die Material und Informationen zur Influenza beinhalten (zum 
Beispiel RKI, die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration et cetera). 

17) Der nationale Pandemieplan ist auf Länderebene umgesetzt worden. Ist 
es für die interessierte Öffentlichkeit möglich, den Hamburger Pande-
mieplan (bitte beifügen) einzusehen? 

a) Wenn ja: wo? 

b) Wenn nein: warum nicht? 

Nein. Der Pandemieplan wird nur der Fachöffentlichkeit wie der Hamburgischen Kran-
kenhausgesellschaft, den Heilberufekammern und der Kassenärztlichen Vereinigung 
Hamburg im Rahmen ihrer Aufgabenstellungen zur Verfügung gestellt. Er enthält un-
ter anderem auch personenbezogene Daten, deren Offenbarung gegenüber der inte-
ressierten Öffentlichkeit nicht angezeigt ist. 

18) Die Asklepios-Modellrechnung sieht in ihrem Pandemieplan einen Mate-
rialbedarf von jeweils sechs Masken, vier Kitteln, zehn Paar Handschu-
hen und einer Brille pro Schicht einer/eines Mediziner/-in beziehungs-
weise Pflegekraft vor. Auf welcher Grundlage wurde dieser Bedarf ermit-
telt? 

Die Zahlen wurden auf der Grundlage der Erörterungen in der Pandemiearbeitsgruppe 
entwickelt und gelten im Prinzip für alle Einrichtungen der stationären Versorgung. 

19) Wie hoch liegt inzwischen die aktuelle Bevorratungsquote des Grippe-
mittels Tamiflu in Hamburg? Und welchen Stand wird sie am:  

a) 31.08.2009, 

b) 31.10.2009 und 

c) 31.12.2009 erreicht haben? 

Der Senat hat zur Sicherstellung der Behandlung erkrankter Pandemiepatienten einen 
Vorrat für circa 11 Prozent der Bevölkerung beschafft. Dabei handelt es sich um die 
Fertigarzneimittel Tamiflu ® und Relenza ® sowie den Wirkstoff (API) Oseltamivir.  
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Es wird angestrebt, die Bevorratungsquote an antiviralen Medikamenten in Hamburg 
grundsätzlich auf 20 Prozent der Bevölkerung zu erhöhen. Gemeinsam mit den Län-
dern Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind Verhandlungen 
mit den Herstellern aufgenommen worden. Der Zeitpunkt der weiteren Bevorratung 
wird gemeinsam mit den genannten Ländern in Abhängigkeit von der epidemiologi-
schen Lage festgelegt werden. 

20) Zurzeit wird an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen die Influenza 
A/H1N1 fleißig gearbeitet. Welche Firmen sind daran beteiligt? 

Eine vollständige Übersicht über die an der Entwicklung eines Impfstoffs beteiligten 
Unternehmen besteht nicht. Nach Kenntnis der zuständigen Behörde entwickeln aber 
zumindest die GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG und Novartis Vaccines and Diag-
nostics GmbH & Co. KG Pandemieimpfstoffe. 

21) Wird dieser Impfstoff, wenn er dann vorliegt, auch gegen die saisonale 
humane Influenza einsetzbar sein? 

Nein. 

22) In welchen Firmen und in welchem Umfang wird der Impfstoff gegen die 
saisonale humane Influenza für das laufende Jahr entwickelt und produ-
ziert? 

23) Wird die Menge der Produktion des Impfstoffes gegen den saisonalen 
Grippevirus dem der letzten Jahre entsprechen? 

a) Wenn nein: welche Konsequenzen wird das haben?  

Im Gegensatz zum Pandemieimpfstoff erfolgt keine Bevorratung der Länder mit Impf-
stoff gegen die saisonale Influenza. Insofern liegen der zuständigen Behörde keine 
Informationen über Hersteller und Produktionsmengen vor. 

24) Welche Szenarien sieht die Gesundheitsbehörde in Hinblick auf die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Impfstoffen sowohl für die Schweinegrippe 
als auch für die saisonale Grippe ab Herbst dieses Jahres? 

Für beide Formen der Influenza gibt es keinen einheitlich wirkenden Impfstoff. Hieraus 
resultiert, dass zwei unterschiedliche Impfungen zum Schutz gegen die beiden Er-
krankungen notwendig sind. Der saisonale Impfstoff wird wie üblich über das Regel-
system (unter anderem niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Betriebsärztinnen und  
-ärzte) verimpft werden. 

Die Pläne für die Verimpfung des Pandemieimpfstoffs werden derzeit konkretisiert und 
entscheidend vom Inhalt der noch in Vorbereitung befindlichen Rechtsverordnung des 
Bundes nach § 20 Absatz 4 IfSG abhängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 



Drucksache 19/3674  Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode 

Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3 
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Anlage 4 
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